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Vorlage
Federführende Dienststelle:
E 88 - Eurogress
Beteiligte Dienststelle/n:
FB 01 - Fachbereich Bürger*innendialog und 
Verwaltungsleitung

Vorlage-Nr:

Status:

Datum:
Verfasser/in:

E 88/0055/WP18

öffentlich

05.09.2022

Änderung der Betriebssatzung Eurogress Aachen:
 Ziele:

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
13.09.2022 Betriebsausschuss Eurogress Anhörung/Empfehlung
28.09.2022 Rat der Stadt Aachen Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Für den Betriebsausschuss Eurogress: 

Der Betriebsausschuss Eurogress empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die Betriebssatzung des 

Eurogress Aachen in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Für den Rat der Stadt:

Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Betriebssatzung des Eurogress Aachen in der vorliegenden 

Fassung.
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Finanzielle Auswirkungen

JA NEIN

x

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung
0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Folge-

kosten (alt)

Folge-

kosten 

(neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
0 0 0 0 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
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Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die 
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

x

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr  (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

 vollständig

 überwiegend (50% - 99%)

 teilweise (1% - 49 %)

nicht

nicht bekannt
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Erläuterungen:

Die derzeit gültige Betriebssatzung des Eurogress Aachen datiert vom 13.12.2006. Die 

Betriebssatzung in der vorliegenden Fassung enthält Anpassungen an eine geschlechtergerechte 

Sprache sowie weitere Anpassungen an die aktuelle Rechtslage und in Form von Klarstellungen der 

ursprünglichen Regelungen. Die Änderungen wurden mit dem Fachbereich Recht und Versicherung 

abgestimmt.

Die Änderungen sind der alten Betriebssatzung in Form einer Synopse gegen über gestellt.

Anlage/n:

- Synopse Betriebssatzung für das Eurogress Aachen

- Betriebssatzung Eurogress Aachen 28.09.2022
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Betriebssatzung für das Eurogress Aachen in der Fassung vom 28.09.2022 
 
Aufgrund der §§ 7 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Einfüh-
rung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änd. kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13.4.2022 (GV. 
NRW. S. 490) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – EigVO NRW – 
(Artikel 16 des NKF-Gesetzes NRW datiert vom 16.11.2004 – GV. NRW. S. 644, 671, ber. 2005 S.15/SGV. NRW. 
641), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO vom 22.3.2021 (GV. NRW. S. 348), hat der Rat der Stadt Aachen am 
28.09.2022 folgende Betriebssatzung für Eurogress Aachen beschlossen: 
 
 

§ 1  
Name, Rechtsform und Rechtsgrundlagen  

 
Der Betrieb wird als Eigenbetrieb unter der Bezeichnung "EUROGRESS AACHEN" nach den Vorschriften der GO NRW, 
der EigVO NRW, der §§ 51 ff. Abgabenordnung sowie den Bestimmungen in dieser Satzung geführt.  
 
 

§ 2  
Amts- und Funktionsbezeichnungen  

 
Amts- und Funktionsbezeichnungen werden in Bezug auf Funktionsträger*innen – so weit zur Bezeichnung ge-
schlechtsneutrale Formulierungen zur Verfügung stehen – in geschlechtsneutraler Form geführt. 
 
 

§ 3 
Aufgabe und Gegenstand des Betriebes 

 
(1) Aufgabe des Betriebes ist die Bereitstellung von Räumen sowie technischen Hilfsmitteln und Dienstleistungen zur 
Vorbereitung und Durchführung von Tagungen, Konzerten, Ausstellungen und sonstigen gesellschaftlichen und kultu-
rellen Veranstaltungen.  
 
(2) Der Eigenbetrieb ist für den Betrieb und die Unterhaltung der gem. § 17 Abs. 2 dieser Satzung zugehörigen Ein-
richtungen zuständig. 
 
(3) Der Betrieb kann selbst Eigenveranstaltungen und Beteiligungsveranstaltungen durchführen.  
 
(4) Weitere Aufgaben können dem Betrieb durch Beschluss des Rates übertragen werden.  
 
 

§ 4 
Wirtschaftsjahr und Stammkapital  

 
(1) Das Wirtschaftsjahr beginnt am 01.01. eines Jahres und endet am 31.12. des Jahres.  
 
(2) Das Stammkapital beträgt 25.564,59 EUR. 
 

 
§ 5 

Betriebsleitung  
 
(1) Die Betriebsleitung im Sinne des § 2 EigVO NRW besteht aus einer Betriebsleitung für den Bereich „Business & 
Innovationen“ mit Schwerpunkt Veranstaltungsbetrieb und Marketing und einer Betriebsleitung für den Bereich „Admi-
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nistration“ mit Schwerpunkt Finanzen, Verwaltung und Personal. Zusätzlich können ständige Stellvertretungen bestellt 
werden, die im Vertretungsfall die Rechte und Pflichten der vertretenen Betriebsleitung wahrnehmen. Die Bestellung 
erfolgt auf Vorschlag der jeweiligen Betriebsleitung durch den Rat der Stadt. 
 
(2) Die Rechte und Pflichten der Betriebsleitung sowie die Geschäftsverteilung und die Vertretungsregelung innerhalb 
der Betriebsleitung ergeben sich abschließend aus Gesetz, der EigVO NRW, der Hauptsatzung der Stadt Aachen sowie 
dieser Satzung und der Dienstanweisung, die der*die Oberbürgermeister*in mit Zustimmung des Betriebsausschus-
ses erlässt.  
 
(3) Der Betrieb wird von der Betriebsleitung gemeinschaftlich, selbständig und eigenverantwortlich geleitet. Sie ist für 
die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung des Betriebes verantwortlich.  

 

(4) Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Betriebsleitung sind dem*der Oberbürgermeister*in und dem Betriebs-
ausschuss zur Kenntnis zu bringen. Sofern bei diesen Meinungsverschiedenheiten Zuständigkeiten des Betriebsaus-
schusses gemäß § 8 dieser Satzung berührt sind, entscheidet der Betriebsausschuss abschließend. Sind dagegen 
Zuständigkeiten des Oberbürgermeisters bzw. der Oberbürgermeisterin gemäß § 11 dieser Satzung betroffen, ent-
scheidet der*die Oberbürgermeister*in abschließend. 

 
(5) Die Betriebsleitung nimmt an den Sitzungen des Betriebsausschusses teil. Sie ist berechtigt und auf Verlangen des 
Betriebsausschusses verpflichtet, ihre Ansicht zu einem Tagesordnungspunkt darzulegen.  
 
(6) Der*Die Oberbürgermeister*in kann im Einzelfall oder durch Dienstanweisung weitergehende Regelungen für die 
Teilnahme der Betriebsleitung an Sitzungen des Rates und anderer Ausschüsse treffen.  
 
(7) Glaubt die Betriebsleitung nach pflichtgemäßem Ermessen, für eine Weisung des Oberbürgermeisters bzw. der 
Oberbürgermeisterin nach § 11 Abs. 2 dieser Satzung die Verantwortung nicht übernehmen zu können und führt ein 
Hinweis auf entgegenstehende Bedenken der Betriebsleitung nicht zu einer Änderung der Weisung, hat sie sich unver-
züglich an den Betriebsausschuss zu wenden. Wird keine Übereinstimmung zwischen dem Betriebsausschuss und 
dem*der Oberbürgermeister*in erzielt, so ist die Entscheidung des Hauptausschusses herbeizuführen.  
 
(8) Der Eigenbetrieb Eurogress Aachen bleibt personalvertretungsrechtlich Teil der Dienststelle Stadtverwaltung 
Aachen, so dass der Personalrat der Stadtverwaltung Aachen auch die Personalvertretung für den Eigenbetrieb über-
nimmt. Es gilt das Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG). 
 
 

§ 6 
Vertretung des Betriebes nach außen  

 
(1) In den Angelegenheiten des Betriebes, die zu den Geschäften der laufenden Betriebsführung gehören, wird die 
Stadt durch die Betriebsleitung gemeinschaftlich und in den anderen Angelegenheiten durch den*die Oberbürgermeis-
ter*in oder die Vertretung nach Maßgabe des § 64 GO NRW vertreten.  
 
(2) Im Rahmen der Vertretungsbefugnis ist die Betriebsleitung berechtigt, Mitarbeitende des Betriebes für bestimmte 
Geschäfte unter Beachtung näherer Bestimmungen der Dienstanweisung des Oberbürgermeisters bzw. der Oberbür-
germeisterin mit der Vertretung zu beauftragen. Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Beauftragten sowie der 
Umfang der Vertretungsbefugnis werden von der Betriebsleitung öffentlich bekannt gemacht.  
 
 

§ 7 
 Verpflichtungserklärungen  

 
(1) Erklärungen, durch welche der Betrieb verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie bedürfen der Unter-
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zeichnung durch den*die Oberbürgermeister*in oder der allgemeinen Vertretung und durch ein Mitglied der Betriebs-
leitung. Arbeitsverträge und sonstige schriftliche Erklärungen zur Regelung der Rechtsverhältnisse von Angestellten 
sind von dem*der Oberbürgermeister*in oder der Vertretung zu unterzeichnen (§ 74 Abs. 3 GO NRW). Der*Die Ober-
bürgermeister*in überträgt diese Unterschriftsbefugnis durch Dienstanweisung auf die Betriebsleitung. 
 
(2) Die Geschäfte der laufenden Betriebsführung gelten als Geschäfte der laufenden Verwaltung (§ 64 Abs. 2 GO 
NRW).  
 
 

§ 8 
Betriebsausschuss 

 
(1) Für den Betrieb Eurogress bildet der Rat auf der Grundlage der GO NRW, der EigVO NRW und der Hauptsatzung 
der Stadt Aachen einen besonderen Betriebsausschuss Eurogress. Der Rat beschließt, dass der Betriebsausschuss 
aus 8 Mitgliedern besteht, die gemäß § 114 Abs. 3 GO NRW in Verbindung mit der Wahlordnung für Eigenbetriebe 
(EigVO NRW) gewählt werden. Für jedes Ausschussmitglied ist eine Vertretung zu bestellen. Die Wahl der Aus-
schussmitglieder durch den Rat erfolgt nach § 50 Abs. 3 GO NRW.  
 
(2) Der Betriebsausschuss entscheidet in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit sie nicht zu den Geschäften der 
laufenden Betriebsführung gehören und so weit nicht der Rat oder der*die Oberbürgermeister*in zuständig sind, ins-
besondere über:  
 

a) Grundsätze für die Öffentlichkeitsarbeit des EUROGRESS AACHEN,  
 

b) Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen im Erfolgsplan gemäß § 16 Abs. 3 S. 2 dieser 
Satzung und zu Mehrausgaben im Vermögensplan gemäß § 16 Abs. 2 S. 1 dieser Satzung,  

 
c) Dringlichkeitsentscheidungen sowie die Genehmigungen von Entscheidungen in Fällen äußerster Dring-

lichkeit nach Maßgabe des § 9 dieser Satzung.  
 

(3) Der Betriebsausschuss überwacht die Betriebsleitung, kontrolliert die Einhaltung seiner Beschlüsse, des Wirt-
schaftsplans und des mittelfristigen Finanzplans und erhält die Vierteljahresübersichten. 
 
(4) In der Zuständigkeit des Betriebsausschusses liegt weiterhin die Empfehlung für die Beschlussfassung des Rates 
über die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes (Erfolgsplan, Vermögensübersicht, Stellenübersicht). Er 
entscheidet über die Grundsätze der Preisgestaltung.  
 
(5) Der Betriebsausschuss ist von der Betriebsleitung über alle betrieblichen Angelegenheiten zu unterrichten, insbe-
sondere über:  
 

a) die geplanten Veranstaltungen,  
 
b) alle Entscheidungen der Stadtkämmerin bzw. des Stadtkämmerers gemäß § 13 dieser Satzung.  

 
Die in § 16 Abs. 3 dieser Satzung geregelten Unterrichtungsrechte bleiben unberührt.  
 
(6) Der Betriebsausschuss berät die Angelegenheiten vor, die vom Rat der Stadt Aachen zu entscheiden sind.  
 
(7) Die Zuständigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses bleibt unberührt.  
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§ 9 

Dringlichkeitsentscheidungen 
 
(1) In den Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Rates unterliegen, entscheidet der Betriebsausschuss, falls 
die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. In Fällen äußerster Dringlichkeit kann der*die Oberbürgermeister*in mit 
dem*der Vorsitzenden des Betriebsausschusses entscheiden. Die Dringlichkeitsentscheidungen nach Satz 1 und 2 
sind dem Rat in seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Er kann die Dringlichkeitsentscheidung aufhe-
ben, soweit nicht schon Rechte anderer durch die Ausführung der Entscheidung entstanden sind.  
 
(2) In den Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Betriebsausschusses unterliegen, entscheidet im Falle 
einer äußersten Dringlichkeit der*die Oberbürgermeister*in mit dem*der Vorsitzenden des Betriebsausschusses. Im 
Falle seiner oder ihrer Verhinderung entscheidet der*die allgemeine Vertreter*in mit dem*der Ausschussvorsitzenden 
oder einem anderen dem Ausschuss angehörenden Ratsmitglied. Die Entscheidung ist dem Betriebsausschuss in 
seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. 
 
  

§ 10 
Zuständigkeiten des Rates  

 
Der Rat entscheidet in allen Angelegenheiten des Eurogress Aachen, die ihm durch die GO NRW, EigVo NRW, Haupt-
satzung der Stadt Aachen und Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen vorbehalten sind. 
 
 

§ 11 
Stellung des Oberbürgermeisters bzw. der Oberbürgermeisterin  

 
(1) Der*die Oberbürgermeister*in ist Dienstvorgesetzte*r der Dienstkräfte des Eigenbetriebs. Er*Sie regelt in der 
Dienstanweisung für die Betriebsleitung, inwieweit er*sie die ihm*ihr nach der GO NRW und der Hauptsatzung der 
Stadt Aachen zustehenden Entscheidungsbefugnisse auf die Betriebsleitung überträgt.  
 
(2) Der*die Oberbürgermeister*in hat die Tätigkeit der Betriebsleitung mit den Zielen der allgemeinen Verwaltung in 
Einklang zu bringen und die Interessen des Eigenbetriebs und anderer Bereiche der Stadtverwaltung zu koordinieren. 
Zu diesem Zweck kann er*sie Weisungen erteilen und von der Betriebsleitung Auskunft verlangen.  
 
Die für die Zusammenarbeit zwischen dem Eigenbetrieb und dem*der Oberbürgermeister*in, dem Stadtkämmerer 
bzw. der Stadtkämmerin und der übrigen Verwaltung erforderlichen Regelungen sind in der Dienstanweisung für die 
Betriebsleitung festgelegt. 
 
(3) Der*Die Oberbürgermeister*in ist außerdem zuständig für die Einbringung der Vorlagen in den Betriebsausschuss 
sowie in den Rat.  
 

§ 12 
Stellung des*der Beigeordneten 

 
(1) Die Interessen des Eigenbetriebs werden innerhalb der Stadtverwaltung von dem*der Beigeordneten des zuständi-
gen Dezernates wahrgenommen. Er*Sie vertritt den*die Oberbürgermeister*in in allen Angelegenheiten des Eigenbe-
triebs, soweit diese nicht dem*der Oberbürgermeister*in bzw. der ständigen Vertretung vorbehalten sind.  
 
(2) Die Betriebsleitung hat den*die zuständige*n Beigeordnete*n über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbe-
triebs rechtzeitig zu unterrichten und ihm*ihr auf Verlangen in allen Angelegenheiten Auskunft zu erteilen. 
 
(3) Der*Die zuständige Beigeordnete ist Vorgesetzte*r der Betriebsleitung im Sinne des § 1 Abs. 2 der Dienstordnung 
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der Stadtverwaltung Aachen, beschränkt auf Weisungen zur Erhaltung der Einheitlichkeit von Verwaltungsführung des 
Betriebes und der allgemeinen Verwaltung.  
 
 

§ 13 
Unterrichtung der*des Beigeordneten für Finanzen 

 
(1) Die Betriebsleitung hat der*dem Beigeordneten für Finanzen den Entwurf des Wirtschaftsplanes, der fünfjährigen 
Finanzplanung, des Jahresabschlusses und des Lageberichtes vor der Beschlussfassung des Betriebsausschusses 
zuzuleiten. 
 
(2) Die Betriebsleitung stellt der*dem Beigeordneten für Finanzen die Vierteljahresübersicht, Ergebnisse der Betriebs-
statistik und die Kostenrechnungen zur Verfügung. 
 
(3) Auf Verlangen hat die Betriebsleitung der*dem Beigeordneten für Finanzen darüber hinaus alle sonstigen finanz-
wirtschaftlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(4) Vor Entscheidungen über finanzwirtschaftliche Angelegenheiten des Eigenbetriebes, die eine nachträgliche Erhö-
hung des im Haushaltsplan der Stadt Aachen fest gesetzten Zuschusses erfordern, ist, insbesondere im Rahmen der 
vorläufigen Haushaltsführung, die Genehmigung der*des Beigeordneten für Finanzen einzuholen. Kann die Genehmi-
gung von dort nicht erteilt werden, sind die unterschiedlichen Auffassungen der*des Beigeordneten für Finanzen und 
der Betriebsleitung dem Betriebsausschuss vorzulegen. Eine abschließende Entscheidung obliegt dem Rat. 
 
 

§ 14 
Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens  

 
(1) Die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens erfolgt gemäß § 104 Abs. 2 GO NRW in Verbin-
dung mit § 4 Abs. 2 lit. d) der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen.  
 
(2) Die Befugnisse des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen in der 
jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt. 

 
 

§ 15  
Personalangelegenheiten  

 
(1) Die Einstellung, Bestellung, Höhergruppierung und Kündigung von Betriebsleiter*innen sowie stellvertretenden 
Betriebsleiter*innen erfolgt durch Beschluss des Rates.  
 
(2) Für Kündigungen aus wichtigem Grund gemäß § 626 BGB und entsprechenden tariflichen Vorschriften ist der*die 
Oberbürgermeister*in zuständig.  
 
(3) Über die Einstellung, Beförderung und Entlassung von Beamten entscheidet der*die Oberbürgermeister*in, soweit 
die Zuständigkeit nicht durch diese Satzung oder die Hauptsatzung einem Ausschuss oder dem Rat vorbehalten ist.  
 
(4) Die Zuständigkeit für die Einstellung, Höhergruppierung und Kündigung von Angestellten wird der Betriebsleitung 
übertragen. Gemäß Hauptsatzung der Stadt Aachen gelten die Regelungen der EigVO NRW sowie die gesamtstädti-
schen Dienstvereinbarungen.  
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§ 16 

Wirtschaftsplan  
 
(1) Der Wirtschaftsplan ist spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen. Er besteht 
aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Nach Beratung durch den Betriebsausschuss ist 
er dem Rat zur Feststellung vorzulegen. Bei der Aufstellung sind die Rahmenbedingungen, die sich aus der Haus-
haltswirtschaft ergeben, zu berücksichtigen und mit der*dem Beigeordneten für Finanzen abzustimmen. 
 
(2) Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Vermögensplanes, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegensei-
tig deckungsfähig. Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben mit einem Planansatz von über 100.000,00 EUR bedürfen 
der Zustimmung des Betriebsausschusses, wenn um mehr als 10 % vom Planansatz abgewichen wird. 
 
Mehraufwendungen für Einzelvorhaben mit einem Planansatz von bis höchstens 100.000,00 EUR bedürfen der Zu-
stimmung des Betriebsausschusses, wenn um mehr als 10.000,00 EUR vom Planansatz abgewichen wird. Bei Eilbe-
dürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die Zustimmung des Oberbürgermeisters bzw. 
der Oberbürgermeisterin. 
 
Für Ausgaben, für die im Vermögensplan kein Ansatz existiert, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. Es handelt sich 
auch dann um eine zusätzliche Beschaffung, wenn eine vorgesehene Beschaffung im Vermögenshaushalt entfällt. 
 
Sämtliche in der Satzung genannten Beträge sind Nettobeträge. 
 
(3) Die Ansätze innerhalb des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig. Sind bei der Ausführung des Erfolgsplans 
erfolgsgefährdende Mindererträge zu erwarten, so hat die Betriebsleitung den*die Oberbürgermeister*in und den*die 
zuständige*n Beigeordnete*n unverzüglich zu unterrichten. Ein solcher Minderertrag liegt dann vor, wenn die Summe 
der Erträge um mehr als 10 % vom Planansatz abweicht und er nicht durch einen entsprechenden Minderaufwand 
erfolgsneutral kompensiert wird. 
 
Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses, sofern sie 10 % der 
Gesamtaufwendungen überschreiten und sie nicht durch Mehrerträge kompensiert werden können oder sie nicht 
unabweisbar sind. Sind sie unabweisbar, so sind der*die Oberbürgermeister*in, der*die zuständige Beigeordnete und 
der Betriebsausschuss unverzüglich zu unterrichten. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Be-
triebsausschusses die des Oberbürgermeisters bzw. der Oberbürgermeisterin; der Betriebsausschuss ist unverzüglich 
zu unterrichten. 
 
(4) Für die Änderung des Wirtschaftsplanes gelten die Vorschriften des § 14 Abs. 2 EigVO NRW:  
 
Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, wenn 
 

a) das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Ver-
schlechterung die Haushaltslage der Stadt beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplanes be-
dingt oder 

 

b) zum Ausgleich des Vermögensplanes erheblich höhere Zuführungen der Stadt oder höhere Kredite erfor-
derlich werden oder 

 

c) im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen bzw. Investitionen in Höhe von 100.000,00 
EUR vorgesehen werden sollen oder 

 

d) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich 
wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt. 

 
(5) Entsprechend den Vorschriften des § 18 EigVO NRW ist vom Betrieb ein fünfjähriger Finanzplan aufzustellen und 
jährlich fortzuschreiben. 
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§ 17 

Zusammenarbeit mit Dienststellen der Stadt, Rechnungswesen, Jahresabschluss 
und betriebliche Einrichtungen  

 
(1) Der Betrieb führt das Rechnungswesen nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung.  
 
Die vorhandenen Sachanlagen sind in einem Anlagennachweis festzuhalten, welcher fortlaufend zu ergänzen ist.  
 
(2) Dem Betrieb ist durch die Stadt das Gebäude von EUROGRESS AACHEN, der Bendplatz Aachen und das Neue 
Kurhaus Aachen zur Verfügung gestellt worden.  
 
Bei Bedarf, aus besonderem Anlass oder auch auf Dauer können dem Betrieb weitere Einrichtungen zur alleinigen 
Nutzung oder zur Mitbenutzung zur Verfügung gestellt werden.  
 
(3) Die Inanspruchnahme von oder Abstimmung mit anderen städtischen Dienststellen regelt der*die Oberbürger-
meister*in durch Dienstanweisung (s. § 11 Abs. 2 Satz 3 dieser Satzung).  
 
(4) Die Bewirtschaftung der Geldmittel regelt der*die Oberbürgermeister*in durch besondere Verfügung.  
 
(5) Der Jahresabschluss, der aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang besteht, ist ein-
schließlich des Lageberichtes bis zum Ablauf von drei Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres von der Be-
triebsleitung nach den Vorschriften der §§ 21 -26 EigVO NRW aufzustellen und nach Prüfung dem Betriebsausschuss 
vorzulegen, der ihn mit dem Beratungsergebnis an den Rat zur Feststellung weiterleitet.  
 
(6) Das Jahresergebnis ist über das Eigenkapital - Rücklagekapital zu verrechnen. Führt die Verrechnung des Jahres-
ergebnisses unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses zu einer Kapitalmehrung, soll diese dem Betrieb 
belassen werden.  
 
 
(7) Der Jahresabschluss unterliegt der Prüfungspflicht. Die Betriebsleitung kann mit der Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung eine*n Wirtschaftsprüfer*in, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprüfungsanstalt 
nach vorheriger Beschlussfassung durch den Betriebsausschuss beauftragen. Der Prüfungsbericht ist dem Betriebs-
ausschuss zuzuleiten.  
 
(8) Die Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes wird öffentlich bekannt gemacht. Die Vorschriften 
des § 26 Abs. 3 EigVO NRW sind zu beachten. 
 
 

§ 18 
Übergangsregelungen und Inkrafttreten der Satzung  

 
Diese Betriebssatzung in der Fassung vom 28.09.2022 tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Die 
bestehende Betriebssatzung wird gleichzeitig außer Kraft gesetzt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der*die Oberbürgermeister*in hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Aachen vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Die Betriebssatzung in der Fassung vom 28.09.2022 für das Eurogress Aachen wurde in der Sitzung des Rates der 
Stadt am 28.09.2022 beschlossen. 
 
Aachen, den 28.09.2022 
 
 
Sibylle Keupen 
Oberbürgermeisterin 
 
 
Vorstehende Betriebssatzung ist ordnungsgemäß zustande gekommen. 
 
Aachen, den 28.09.2022 
 
 
Sibylle Keupen 
Oberbürgermeisterin 
 
 
 
 
Vorstehende Betriebssatzung für das Eurogress Aachen wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. Auf die Vorschriften 
des § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Einführung digitaler Sitzungen 
für kommunale Gremien und zur Änd. kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13.4.2022 (GV. NRW. S. 490), wird 
verwiesen. Danach kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sie denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der*die Oberbürgermeister*in hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Aachen vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Aachen, den 28.09.2022 
 
 
Die Oberbürgermeisterin 
 
(Sibylle Keupen) 
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Zur Vereinfachung der Darstellung der Bemerkungen wurden einige Standardänderungen farblich formatiert 
und nicht mehr in den Bemerkungen erläutert (offensichtliche Rechtschreibfehler wurden vorab behoben): 

 Gender* (blau formatiert)  
 Geschlechterneutrale Schreibweise nicht möglich (Aquamarin formatiert) 
 Neue oder gekürzte oder ergänzte Regelung (rot formatiert) 

Satzung 13.12.2006 Satzung ……2022  
Betriebssatzung für das Eurogress Aachen 
(Bisherige Fassung)   

Betriebssatzung für das Eurogress Aachen 
in der Fassung vom …. 
(Neue Fassung ) 

Änderung: 

Aufgrund der §§ 7 und 114 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.666/SGV. 
NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des ersten Teils des Lebenspartnerschafts-
anpassungsgesetzes vom 03.05.2005 (GV 
NRW 2005, S. 498) in Verbindung mit der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen – EigVO NRW – (Artikel 16 
des NKF-Gesetzes NRW datiert vom 
16.11.2004 – GV NRW S. 644 mit Berichti-
gung NKFG NRW, GV 2005, S. 15) hat der 
Rat der Stadt Aachen am 13.12.2006 fol-
gende Betriebssatzung für Eurogress 
Aachen beschlossen: 

Aufgrund der §§ 7 und 114 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S.666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des ersten Teils des Lebens-
partnerschaftsanpassungsgesetzes vom 
03.05.2005 (GV. NRW. 2005, S. 498) Art. 1 
G zur Einführung digitaler Sitzungen für kom-
munale Gremien und zur Änd. kommunal-
rechtlicher Vorschriften vom 13.4.2022 (GV. 
NRW. S. 490) in Verbindung mit der Eigenbe-
triebsverordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen – EigVO NRW – (Artikel 16 des 
NKF-Gesetzes NRW datiert vom 16.11.2004 
– GV. NRW. S. 644, 671, ber. 2005 
S.15/SGV. NRW. 641) mit Berichtigung NKFG 
NRW, GV NRW 2005, S. 15), zuletzt geändert 
durch Art. 1 ÄndVO vom 22.3.2021 (GV. 
NRW. S. 348), hat der Rat der Stadt Aachen 
am 13.12.2006… folgende Betriebssatzung 
für Eurogress Aachen beschlossen: 

 
 
 
 
 
letzte Änderung GO 
NRW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
letzte Änderung EigVO 
NRW 

§ 1 
Name, Rechtsform und Rechtsgrundlagen  

Der Betrieb wird als Eigenbetrieb unter der 
Bezeichnung "EUROGRESS AACHEN" nach 
den Vorschriften der Gemeindeordnung NW 
(GO NRW), der Eigenbetriebsverordnung 
NRW, der §§ 51 ff. Abgabenordnung sowie 
den Bestimmungen in dieser Satzung ge-
führt. 

§ 1 
Name, Rechtsform und Rechtsgrundlagen  

Der Betrieb wird als Eigenbetrieb unter der 
Bezeichnung "EUROGRESS AACHEN" nach 
den Vorschriften der Gemeindeordnung NW 
(GO NRW), der EigenbetriebsverordnungEig-
VO NRW, der §§ 51 ff. Abgabenordnung so-
wie den Bestimmungen in dieser Satzung 
geführt.  

 
 
 
 
Allg. Korrektur 

§ 2 
Amts- und Funktionsbezeichnungen  

Amts- und Funktionsträger weiblichen Ge-
schlechts führen ihre Amts- und Funktionsbe-
zeichnungen in weiblicher Form.  

§ 2 
Amts- und Funktionsbezeichnungen  

Amts- und Funktionsträger weiblichen Ge-
schlechts führen ihre Amts- und Funktionsbe-
zeichnungen in weiblicher 
Form.bezeichnungen werden in Bezug auf 
Funktionsträger*innen – so weit zur Bezeich-
nung geschlechtsneutrale Formulierungen zur 
Verfügung stehen – in geschlechtsneutraler 
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Form geführt. 
§ 3 

Aufgabe und Gegenstand des Betriebes 
(1) Aufgabe des Betriebes ist die Bereitstel-
lung von Räumen sowie technischen Hilfsmit-
teln und Dienstleistungen zur Vorbereitung 
und Durchführung von Tagungen, Konzerten, 
Ausstellungen und sonstigen gesellschaftli-
chen und kulturellen Veranstaltungen.  
 
(2) Der Betrieb kann selbst Eigenveranstaltun-
gen und Beteiligungsveranstaltungen durch-
führen.  
 
(3) Weitere Aufgaben können dem Betrieb 
durch Beschluss des Rates übertragen wer-
den.  

§ 3 
Aufgabe und Gegenstand des Betriebes 

(1) Aufgabe des Betriebes ist die Bereitstel-
lung von Räumen sowie technischen Hilfsmit-
teln und Dienstleistungen zur Vorbereitung 
und Durchführung von Tagungen, Konzerten, 
Ausstellungen und sonstigen gesellschaftli-
chen und kulturellen Veranstaltungen.  
 
2) Der Eigenbetrieb ist für den Betrieb und die 
Unterhaltung der gem. § 17 Abs. 2 dieser 
Satzung zugehörigen Einrichtungen zuständig. 
 
(23) Der Betrieb kann selbst Eigenveranstal-
tungen und Beteiligungsveranstaltungen 
durchführen.  
 
(34) Weitere Aufgaben können dem Betrieb 
durch Beschluss des Rates übertragen wer-
den.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ergänzende Klarstellung 

§ 4 
Wirtschaftsjahr und Stammkapital  

(1) Das Wirtschaftsjahr beginnt am 01.01. 
eines Jahres und endet am 31.12. des Jahres.  
 
(2) Das Stammkapital beträgt 25.564,59 EUR. 

§ 4 
Wirtschaftsjahr und Stammkapital  

(1) Das Wirtschaftsjahr beginnt am 01.01. 
eines Jahres und endet am 31.12. des Jah-
res.  
 
(2) Das Stammkapital beträgt 25.564,59 
EUR. 

 

§ 5 
Betriebsleitung  

(1) Die Betriebsleitung im Sinne des § 2 Eig-
VO NRW besteht aus dem Betriebsleiter. Zu-
sätzlich wird ein ständiger Stellvertreter be-
stellt, der im Vertretungsfall die Rechte und 
Pflichten des Betriebsleiters wahrnimmt. Die 
Bestellung des Stellvertreters erfolgt auf Vor-
schlag des Betriebsleiters durch den Rat.  
 
(2) Die Rechte und Pflichten des Betriebslei-
ters ergeben sich abschließend aus Gesetz, 
der Eigenbetriebsverordnung NRW, der 
Hauptsatzung der Stadt Aachen sowie dieser 
Satzung und der Dienstanweisung, die der 
Oberbürgermeister erlässt.  
 
(3) Der Betrieb wird von dem Betriebsleiter 
selbständig und eigenverantwortlich geleitet. 
Er ist für die ordnungsgemäße und wirtschaft-
liche Führung des Betriebes verantwortlich.  

§ 5 
Betriebsleitung  

(1) Die Betriebsleitung im Sinne des § 2 Eig-
VO NRW besteht aus einer Betriebsleitung für 
den Bereich „Business & Innovationen“ mit 
Schwerpunkt Veranstaltungsbetrieb und Mar-
keting und einer Betriebsleitung für den Be-
reich „Administration“ mit Schwerpunkt Fi-
nanzen, Verwaltung und Personal. 
dem Betriebsleiter. Zusätzlich wird ein ständi-
ger Stellvertreter bestellt, der im Vertretungs-
fall die Rechte und Pflichten des Betriebslei-
ters wahrnimmt. Die Bestellung des Stellver-
treters erfolgt auf Vorschlag des Betriebslei-
ters durch den Rat. Zusätzlich können ständi-
ge Stellvertretungen bestellt werden, die im 
Vertretungsfall die Rechte und 
Pflichten der vertretenen Betriebsleitung 
wahrnehmen. Die Bestellung erfolgt auf Vor-
schlag der jeweiligen Betriebsleitung durch 
den Rat der Stadt. 

 
 
Änderung auf mehrere 
Betriebsleitungen 
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(4) Der Betriebsleiter nimmt an den Sitzungen 
des Betriebsausschuss teil. Er ist berechtigt 
und auf Verlangen des Betriebsausschusses 
verpflichtet, seine Ansicht zu einem Tages-
ordnungspunkt darzulegen.  
 
(5) Der Oberbürgermeister kann im Einzelfall 
oder durch Dienstanweisung weitergehende 
Regelungen für die Teilnahme des Betriebslei-
ters an Sitzungen des Rates und anderer Aus-
schüsse treffen.  
 
(6) Glaubt der Betriebsleiter nach pflichtge-
mäßem Ermessen, für eine Weisung des 
Oberbürgermeisters nach § 11 Abs. 2 dieser 
Satzung die Verantwortung nicht übernehmen 
zu können und führt ein Hinweis auf entge-
genstehende Bedenken des Betriebsleiters 
nicht zu einer Änderung der Weisung, hat er 
sich unverzüglich an den Betriebsausschuss 
zu wenden. Wird keine Übereinstimmung 
zwischen dem Betriebsausschuss und dem 
Oberbürgermeister erzielt, so ist die Entschei-
dung des Hauptausschusses herbeizuführen.  
 
(7) Der Eigenbetrieb Eurogress Aachen bleibt 
personalvertretungsrechtlich Teil der Dienst-
stelle Stadtverwaltung Aachen, so dass der 
Personalrat der Stadtverwaltung Aachen auch 
die Personalvertretung für den Eigenbetrieb 
übernimmt. Es gilt das Landespersonalvertre-
tungsgesetz (LPVG). 

 
(2) Die Rechte und Pflichten ders Betriebslei-
tungers sowie die Geschäftsverteilung und die 
Vertretungsregelung innerhalb der Betriebslei-
tung ergeben sich abschließend aus Gesetz, 
der Eigenbetriebsverordnung EigVO NRW, der 
Hauptsatzung der Stadt Aachen sowie dieser 
Satzung und der Dienstanweisung, die 
der*die Oberbürgermeister*in mit Zustim-
mung des Betriebsausschusses erlässt.  
 
(3) Der Betrieb wird von derm Betriebsleite-
rung gemeinschaftlich, selbständig und ei-
genverantwortlich geleitet. ErSie ist für die 
ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung 
des Betriebes verantwortlich.  

 

(4) Meinungsverschiedenheiten innerhalb der 
Betriebsleitung sind dem*der Oberbürger-
meister*in und dem Betriebsausschuss zur 
Kenntnis zu bringen. Sofern bei diesen Mei-
nungsverschiedenheiten Zuständigkeiten des 
Betriebsausschusses gemäß § 8 dieser Sat-
zung berührt sind, entscheidet der Betriebs-
ausschuss abschließend. Sind dagegen Zu-
ständigkeiten des Oberbürgermeisters bzw. 
der Oberbürgermeisterin gemäß § 11 dieser 
Satzung betroffen, entscheidet der*die Ober-
bürgermeister*in abschließend. 

(45) Derie Betriebsleiterung nimmt an den 
Sitzungen des Betriebsausschuss teil. ErSie 
ist berechtigt und auf Verlangen des Betriebs-
ausschusses verpflichtet, seineihre Ansicht zu 
einem Tagesordnungspunkt darzulegen.  
 
(56) Der*Die Oberbürgermeister*in kann im 
Einzelfall oder durch Dienstanweisung weiter-
gehende Regelungen für die Teilnahme desr 
Betriebsleitersung an Sitzungen des Rates 
und anderer Ausschüsse treffen.  
 
(67) Glaubt derie Betriebsleiterung nach 
pflichtgemäßem Ermessen, für eine Weisung 
des Oberbürgermeisters bzw. der Oberbür-
germeisterin nach § 11 Abs. 2 dieser Satzung 
die Verantwortung nicht übernehmen zu kön-
nen und führt ein Hinweis auf entgegenste-
hende Bedenken desr Betriebsleiterung nicht 
zu einer Änderung der Weisung, hat ersie sich 

Anpassung EigVO NRW 
 
 
 
 
 
Anpassung EigVO NRW 
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unverzüglich an den Betriebsausschuss zu 
wenden. Wird keine Übereinstimmung zwi-
schen dem Betriebsausschuss und dem*der 
Oberbürgermeister*in erzielt, so ist die Ent-
scheidung des Hauptausschusses herbeizu-
führen.  
 
(78) Der Eigenbetrieb Eurogress Aachen 
bleibt personalvertretungsrechtlich Teil der 
Dienststelle Stadtverwaltung Aachen, so dass 
der Personalrat der Stadtverwaltung Aachen 
auch die Personalvertretung für den Eigenbe-
trieb übernimmt. Es gilt das Landespersonal-
vertretungsgesetz (LPVG). 

§ 6 
Vertretung des Betriebes nach außen  

(1) In den Angelegenheiten des Betriebes, die 
zu den Geschäften der laufenden Betriebsfüh-
rung gehören, wird die Stadt durch den Be-
triebsleiter und in den anderen Angelegenhei-
ten durch den Oberbürgermeister oder seinen 
Vertreter nach Maßgabe des § 64 GO NRW 
vertreten.  
 
(2) Im Rahmen seiner Vertretungsbefugnis ist 
der Betriebsleiter berechtigt, Mitarbeiter des 
Betriebes für bestimmte Geschäfte unter Be-
achtung näherer Bestimmungen der Dienst-
anweisung des Oberbürgermeisters mit der 
Vertretung zu beauftragen. Der Kreis der Ver-
tretungsberechtigten und der Beauftragten 
sowie der Umfang der Vertretungsbefugnis 
werden von dem Betriebsleiter öffentlich be-
kannt gemacht.  

§ 6 
Vertretung des Betriebes nach außen  

(1) In den Angelegenheiten des Betriebes, die 
zu den Geschäften der laufenden Betriebsfüh-
rung gehören, wird die Stadt durch denie 
Betriebsleiterung gemeinschaftlich und in den 
anderen Angelegenheiten durch den*die 
Oberbürgermeister*in oder seinen die Vertre-
tunger nach Maßgabe des § 64 GO NRW 
vertreten.  
 
(2) Im Rahmen seineder Vertretungsbefugnis 
ist derie Betriebsleiterung berechtigt, Mitarbei-
tender des Betriebes für bestimmte Geschäfte 
unter Beachtung näherer Bestimmungen der 
Dienstanweisung des Oberbürgermeisters 
bzw. der Oberbürgermeisterin mit der Vertre-
tung zu beauftragen. Der Kreis der Vertre-
tungsberechtigten und der Beauftragten sowie 
der Umfang der Vertretungsbefugnis werden 
von demr Betriebsleiterung öffentlich bekannt 
gemacht.  

 

§ 7 
 Verpflichtungserklärungen  

(1) Erklärungen, durch welche der Betrieb 
verpflichtet werden soll, bedürfen der Schrift-
form. Sie bedürfen der Unterzeichnung durch 
den Oberbürgermeister oder seinen Vertreter 
und durch den Betriebsleiter. Arbeitsverträge 
und sonstige schriftliche Erklärungen zur Re-
gelung der Rechtsverhältnisse von Arbeitern 
und Angestellten sind von dem Oberbürger-
meister oder seinem Vertreter zu unterzeich-
nen (§ 74 Abs. 3 GO NRW).  
 
(2) Die Geschäfte der laufenden Betriebsfüh-

§ 7 
 Verpflichtungserklärungen  

(1) Erklärungen, durch welche der Betrieb 
verpflichtet werden soll, bedürfen der Schrift-
form. Sie bedürfen der Unterzeichnung durch 
den*die Oberbürgermeister*in oder seinender 
allgemeinen Vertreterung und durch ein Mit-
glied denr Betriebsleiterung. Arbeitsverträge 
und sonstige schriftliche Erklärungen zur 
Regelung der Rechtsverhältnisse von Arbei-
tern und Angestellten sind von dem*der 
Oberbürgermeister*in oder seinemder Vertre-
terung zu unterzeichnen (§ 74 Abs. 3 GO 
NRW). Der*Die Oberbürgermeister*in über-
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rung gelten als Geschäfte der laufenden Ver-
waltung (§ 64 Abs. 2 GO NRW).  

trägt diese Unterschriftsbefugnis durch 
Dienstanweisung auf die Betriebsleitung. 
 
(2) Die Geschäfte der laufenden Betriebsfüh-
rung gelten als Geschäfte der laufenden Ver-
waltung (§ 64 Abs. 2 GO NRW).  

Anpassung EigVO NRW 

§ 8 
Betriebsausschuss 

(1) Für den Betrieb Eurogress bildet der Rat 
auf der Grundlage der Gemeindeordnung 
NRW, der Eigenbetriebsverordnung NRW und 
der Hauptsatzung der Stadt Aachen einen 
besonderen Betriebsausschuss Eurogress. 
Der Rat kann beschließen, dass der Betriebs-
ausschuss entweder aus 5 oder 7 Mitgliedern 
bestehen soll, die gemäß § 114 Abs. 3 GO 
NRW in Verbindung mit der Wahlordnung für 
Eigenbetriebe (EigVO NRW) gewählt werden. 
Für jedes Ausschussmitglied ist ein Vertreter 
zu bestellen. Die Wahl der Ausschussmitglie-
der durch den Rat erfolgt nach § 50 Abs. 3 
GO NRW.  
 
(2) Der Betriebsausschuss entscheidet in 
allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit 
sie nicht zu den Geschäften der laufenden 
Betriebsführung gehören und soweit nicht der 
Rat oder der Oberbürgermeister zuständig 
sind, insbesondere über:  
 

a) Grundsätze für die Öffentlichkeits-
arbeit des EUROGRESS AACHEN,  
b) Zustimmung zu erfolgsgefährden-
den Mehraufwendungen im Erfolgs-
plan gemäß § 16 Abs. 3 S. 2 dieser 
Satzung und zu Mehrausgaben im 
Vermögensplan gemäß § 16 Abs. 2 
S. 1 dieser Satzung.  
c) Dringlichkeitsentscheidungen 
sowie die Genehmigungen von Ent-
scheidungen in Fällen äußerster 
Dringlichkeit nach Maßgabe des § 9 
dieser Satzung.  
 

(3) Der Betriebsausschuss überwacht den 
Betriebsleiter, kontrolliert die Einhaltung seiner 
Beschlüsse, des Wirtschaftsplans und des 
mittelfristigen Finanzplans und erhält die Vier-
teljahresübersichten 
 

§ 8 
Betriebsausschuss 

(1) Für den Betrieb Eurogress bildet der Rat 
auf der Grundlage der Gemeindeordnung GO 
NRW, der Eigenbetriebsverordnung EigVO 
NRW und der Hauptsatzung der Stadt Aachen 
einen besonderen Betriebsausschuss Eu-
rogress. Der Rat kann beschließten, dass der 
Betriebsausschuss entweder aus 5 oder 78 
Mitgliedern bestehten soll, die gemäß § 114 
Abs. 3 GO NRW in Verbindung mit der Wahl-
ordnung für Eigenbetriebe (EigVO NRW) ge-
wählt werden. Für jedes Ausschussmitglied 
ist eine Vertreterung zu bestellen. Die Wahl 
der Ausschussmitglieder durch den Rat er-
folgt nach § 50 Abs. 3 GO NRW.  
 
(2) Der Betriebsausschuss entscheidet in 
allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit 
sie nicht zu den Geschäften der laufenden 
Betriebsführung gehören und so weit nicht 
der Rat oder der*die Oberbürgermeister*in 
zuständig sind, insbesondere über:  
 

a) Grundsätze für die Öffentlichkeits-
arbeit des EUROGRESS AACHEN,  
b) Zustimmung zu erfolgsgefährden-
den Mehraufwendungen im Erfolgs-
plan gemäß § 16 Abs. 3 S. 2 dieser 
Satzung und zu Mehrausgaben im 
Vermögensplan gemäß § 16 Abs. 2 
S. 1 dieser Satzung.  
c) Dringlichkeitsentscheidungen 
sowie die Genehmigungen von Ent-
scheidungen in Fällen äußerster 
Dringlichkeit nach Maßgabe des § 9 
dieser Satzung.  
 

(3) Der Betriebsausschuss überwacht denie 
Betriebsleiterung, kontrolliert die Einhaltung 
seiner Beschlüsse, des Wirtschaftsplans und 
des mittelfristigen Finanzplans und erhält die 
Vierteljahresübersichten. 
 

 
 
 
 
 
 
Aktuelle Zusammenset-
zung: 8; daher Anzahl 
geändert. 
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(4) In der Zuständigkeit des Betriebsaus-
schusses liegt weiterhin die Empfehlung für 
die Beschlussfassung des Rates über die 
Feststellung und Änderung des Wirtschafts-
planes (Erfolgsplan, Vermögensübersicht, 
Stellenübersicht). Er entscheidet über die 
Grundsätze der Preisgestaltung.  
 
(5) Der Betriebsausschuss ist von dem Be-
triebsleiter über alle betrieblichen Angelegen-
heiten zu unterrichten, insbesondere über:  
 

a) die geplanten Veranstaltungen,  
b) alle Entscheidungen der Stadt-
kämmerin/des Stadtkämmerers ge-
mäß § 13 dieser Satzung.  

 
Die in § 16 Abs. 3 dieser Satzung geregelten 
Unterrichtungsrechte bleiben unberührt.  
 
(6) Der Betriebsausschuss berät die Angele-
genheiten vor, die vom Rat der Stadt Aachen 
zu entscheiden sind.  
 
(7) Die Zuständigkeit des Rechnungsprü-
fungsausschusses bleibt unberührt.  

(4) In der Zuständigkeit des Betriebsaus-
schusses liegt weiterhin die Empfehlung für 
die Beschlussfassung des Rates über die 
Feststellung und Änderung des Wirtschafts-
planes (Erfolgsplan, Vermögensübersicht, 
Stellenübersicht). Er entscheidet über die 
Grundsätze der Preisgestaltung.  
 
(5) Der Betriebsausschuss ist von demr Be-
triebsleiterung über alle betrieblichen Angele-
genheiten zu unterrichten, insbesondere über:  
 

a) die geplanten Veranstaltungen,  
b) alle Entscheidungen der Stadt-
kämmerin/ bzw. des Stadtkämmerers 
gemäß § 13 dieser Satzung.  

 
Die in § 16 Abs. 3 dieser Satzung geregelten 
Unterrichtungsrechte bleiben unberührt.  
 
(6) Der Betriebsausschuss berät die Angele-
genheiten vor, die vom Rat der Stadt Aachen 
zu entscheiden sind.  
 
(7) Die Zuständigkeit des Rechnungsprü-
fungsausschusses bleibt unberührt.  

§ 9 
Dringlichkeitsentscheidungen 

(1) In den Angelegenheiten, die der Be-
schlussfassung des Rates unterliegen, ent-
scheidet der Betriebsausschuss, falls die 
Angelegenheit keinen Aufschub duldet. In 
Fällen äußerster Dringlichkeit kann der Ober-
bürgermeister mit dem Vorsitzenden des Be-
triebsausschusses entscheiden. Die Dring-
lichkeitsentscheidungen nach Satz 1 und 2 
sind dem Rat in seiner nächsten Sitzung zur 
Genehmigung vorzulegen. Er kann die Dring-
lichkeitsentscheidung aufheben, soweit nicht 
schon Rechte anderer durch die Ausführung 
der Entscheidung entstanden sind.  
 
(2) In den Angelegenheiten, die der Be-
schlussfassung des Betriebsausschusses 
unterliegen, entscheidet im Falle einer äußers-
ten Dringlichkeit der Oberbürgermeister mit 
dem Vorsitzenden des Betriebsausschusses. 
Die Entscheidung ist dem Betriebsausschuss 
in seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung 
vorzulegen. Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.  

§ 9 
Dringlichkeitsentscheidungen 

(1) In den Angelegenheiten, die der Be-
schlussfassung des Rates unterliegen, ent-
scheidet der Betriebsausschuss, falls die 
Angelegenheit keinen Aufschub duldet. In 
Fällen äußerster Dringlichkeit kann der*die 
Oberbürgermeister*in mit dem*der Vorsit-
zenden des Betriebsausschusses entschei-
den. Die Dringlichkeitsentscheidungen nach 
Satz 1 und 2 sind dem Rat in seiner nächsten 
Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Er kann 
die Dringlichkeitsentscheidung aufheben, 
soweit nicht schon Rechte anderer durch die 
Ausführung der Entscheidung entstanden 
sind.  
 
(2) In den Angelegenheiten, die der Be-
schlussfassung des Betriebsausschusses 
unterliegen, entscheidet im Falle einer äußers-
ten Dringlichkeit der*die Oberbürgermeis-
ter*in mit dem*der Vorsitzenden des Be-
triebsausschusses. Im Falle seiner oder ihrer 
Verhinderung entscheidet der*die allgemeine 
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Vertreter*in mit dem*der Ausschussvorsit-
zenden oder einem anderen dem Ausschuss 
angehörenden Ratsmitglied. Die Entscheidung 
ist dem Betriebsausschuss in seiner nächsten 
Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Abs. 1 
Satz 4 gilt entsprechend.  

§ 10 
Zuständigkeiten des Rates  

Der Rat entscheidet in allen Angelegenheiten 
des Eurogress Aachen, die ihm durch die GO 
NRW, EigVo NRW, Hauptsatzung der Stadt 
Aachen und Zuständigkeitsordnung der 
Aachen vorbehalten sind. 

§ 10 
Zuständigkeiten des Rates  

Der Rat entscheidet in allen Angelegenheiten 
des Eurogress Aachen, die ihm durch die GO 
NRW, EigVo NRW, Hauptsatzung der Stadt 
Aachen und Zuständigkeitsordnung der Stadt 
Aachen vorbehalten sind. 

 

§ 11 
Stellung des Oberbürgermeisters  

(1) Der Oberbürgermeister ist Dienstvorge-
setzter der Dienstkräfte des Eigenbetriebs. Er 
regelt in der Dienstanweisung für den Be-
triebsleiter, inwieweit er die ihm nach der GO 
NRW und der Hauptsatzung der Stadt Aachen 
zustehenden Entscheidungsbefugnisse auf 
den Betriebsleiter überträgt.  
 
(2) Der Oberbürgermeister hat die Tätigkeit 
des Betriebsleiters mit den Zielen der allge-
meinen Verwaltung in Einklang zu bringen und 
die Interessen des Eigenbetriebs und anderer 
Bereiche der Stadtverwaltung zu koordinieren. 
Zu diesem Zweck kann er Weisungen erteilen 
und von dem Betriebsleiter Auskunft verlan-
gen.  
 
Die für die Zusammenarbeit zwischen dem 
Eigenbetrieb und dem Oberbürgermeister, der 
Stadtkämmerin und der übrigen Verwaltung 
erforderlichen Regelungen sind in der Dienst-
anweisung für den Betriebsleiter festgelegt. 
 
(3) Der Oberbürgermeister ist außerdem zu-
ständig für die Einbringung der Vorlagen in 
den Betriebsausschuss sowie in den Rat.  

§ 11 
Stellung des Oberbürgermeisters bzw. der 

Oberbürgermeisterin  
(1) Der*die Oberbürgermeister*in ist Dienst-
vorgesetzte*r der Dienstkräfte des Eigenbe-
triebs. Er*Sie regelt in der Dienstanweisung 
für denie Betriebsleiterung, inwieweit er*sie 
die ihm*ihr nach der GO NRW und der Haupt-
satzung der Stadt Aachen zustehenden Ent-
scheidungsbefugnisse auf denie Betriebsleite-
rung überträgt.  
 
(2) Der*die Oberbürgermeister*in hat die 
Tätigkeit desr Betriebsleiterung mit den Zielen 
der allgemeinen Verwaltung in Einklang zu 
bringen und die Interessen des Eigenbetriebs 
und anderer Bereiche der Stadtverwaltung zu 
koordinieren. Zu diesem Zweck kann er*sie 
Weisungen erteilen und von demr Betriebs-
leiterung Auskunft verlangen.  
 
Die für die Zusammenarbeit zwischen dem 
Eigenbetrieb und dem*der Oberbürgermeis-
ter*in, dem Stadtkämmerer bzw. der Stadt-
kämmerin und der übrigen Verwaltung erfor-
derlichen Regelungen sind in der Dienstan-
weisung für denie Betriebsleiterung festgelegt. 
 
(3) Der*Die Oberbürgermeister*in ist außer-
dem zuständig für die Einbringung der Vorla-
gen in den Betriebsausschuss sowie in den 
Rat.  

 

§ 12 
Stellung des Beigeordneten 

(1) Die Interessen des Eigenbetriebs werden 
innerhalb der Stadtverwaltung von dem Bei-
geordneten des zuständigen Dezernates 

§ 12 
Stellung des*der Beigeordneten 

(1) Die Interessen des Eigenbetriebs werden 
innerhalb der Stadtverwaltung von dem*der 
Beigeordneten des zuständigen Dezernates 
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wahrgenommen. Er vertritt den Oberbürger-
meister in allen Angelegenheiten des Eigenbe-
triebs, soweit diese nicht dem Oberbürger-
meister bzw. dessen ständigem Vertreter 
vorbehalten sind.  
 
(2) Der Betriebsleiter hat den zuständigen 
Beigeordneten über alle wichtigen Angelegen-
heiten des Eigenbetriebs rechtzeitig zu unter-
richten und ihm auf Verlangen in allen Angele-
genheiten Auskunft zu erteilen. 
 
(3) Der zuständige Beigeordnete ist Vorge-
setzter des Betriebsleiters im Sinne des § 1 
Abs. 2 der Dienstordnung der Stadtverwaltung 
Aachen, beschränkt auf Weisungen zur Erhal-
tung der Einheitlichkeit von Verwaltungsfüh-
rung des Betriebes und der allgemeinen Ver-
waltung.  

wahrgenommen. Er*Sie vertritt den*die 
Oberbürgermeister*in in allen Angelegenhei-
ten des Eigenbetriebs, soweit diese nicht 
dem*der Oberbürgermeister*in bzw. dessenr 
ständigemn Vertreterung vorbehalten sind.  
 
(2) Derie Betriebsleiterung hat den*die zu-
ständige*n Beigeordnete*n über alle wichti-
gen Angelegenheiten des Eigenbetriebs recht-
zeitig zu unterrichten und ihm*ihr auf Verlan-
gen in allen Angelegenheiten Auskunft zu 
erteilen. 
 
(3) Der*Die zuständige Beigeordnete ist Vor-
gesetzte*r desr Betriebsleiterung im Sinne 
des § 1 Abs. 2 der Dienstordnung der Stadt-
verwaltung Aachen, beschränkt auf Weisun-
gen zur Erhaltung der Einheitlichkeit von Ver-
waltungsführung des Betriebes und der all-
gemeinen Verwaltung.  

§ 13 
Unterrichtung der/des 

Beigeordneten für Finanzen 
(1) Der Betriebsleiter hat der/dem Beigeordne-
ten für Finanzen den Entwurf des Wirtschafts-
planes, der fünfjährigen Finanzplanung, des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes vor 
der Beschlussfassung des Betriebsausschus-
ses zuzuleiten. 
 
(2) Der Betriebsleiter stellt der/dem Beigeord-
neten für Finanzen die Vierteljahresübersicht 
zur Verfügung. 
 
(3) Auf Verlangen hat der Betriebsleiter der 
Stadtkämmerin darüber hinaus alle sonstigen 
finanzwirtschaftlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(4) Vor Entscheidungen über finanzwirtschaft-
liche Angelegenheiten des Eigenbetriebes, die 
eine nachträgliche Erhöhung des im Haus-
haltsplan der Stadt Aachen fest gesetzten 
Zuschusses erfordern, ist, insbesondere im 
Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung, die 
Genehmigung der/des Beigeordneten für Fi-
nanzen einzuholen. Kann die Genehmigung 
von dort nicht erteilt werden, sind die unter-
schiedlichen Auffassungen der/des Beigeord-
neten für Finanzen und der Betriebsleitung 
dem Betriebsausschuss vorzulegen. Eine 

§ 13 
Unterrichtung der*des 

Beigeordneten für Finanzen 
(1) Derie Betriebsleiterung hat der*dem Bei-
geordneten für Finanzen den Entwurf des 
Wirtschaftsplanes, der fünfjährigen Finanzpla-
nung, des Jahresabschlusses und des Lage-
berichtes vor der Beschlussfassung des Be-
triebsausschusses zuzuleiten. 
 
(2) Derie Betriebsleiterung stellt der*dem 
Beigeordneten für Finanzen die Vierteljahres-
übersicht, Ergebnisse der Betriebsstatistik 
und die Kostenrechnungen zur Verfügung. 
 
(3) Auf Verlangen hat derie Betriebsleiterung 
der Stadtkämmerin der*dem Beigeordneten 
für Finanzen darüber hinaus alle sonstigen 
finanzwirtschaftlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(4) Vor Entscheidungen über finanzwirtschaft-
liche Angelegenheiten des Eigenbetriebes, die 
eine nachträgliche Erhöhung des im Haus-
haltsplan der Stadt Aachen fest gesetzten 
Zuschusses erfordern, ist, insbesondere im 
Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung, 
die Genehmigung der*des Beigeordneten für 
Finanzen einzuholen. Kann die Genehmigung 
von dort nicht erteilt werden, sind die unter-
schiedlichen Auffassungen der*des Beige-
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abschließende Entscheidung obliegt dem Rat. ordneten für Finanzen und der Betriebsleitung 
dem Betriebsausschuss vorzulegen. Eine 
abschließende Entscheidung obliegt dem Rat. 

§ 14 
Prüfung der Betriebsleitung  

(1) Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des 
Handelns des Betriebsleiters erfolgt gemäß § 
106 GO NW im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung durch die Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen.  
 
(2) In den Zeiträumen, in denen eine Befreiung 
von der Prüfungspflicht durch die Gemeinde-
prüfungsanstalt gilt, prüft das Rechnungsprü-
fungsamt der Stadt die Ordnungsmäßigkeit 
des Handelns des Betriebsleiters.  
 
(3) Die Befugnisse des Rechnungsprüfungs-
amtes aufgrund der Rechnungsprüfungsord-
nung der Stadt Aachen in der jeweils gelten-
den Fassung bleiben unberührt. 

§ 14 
Prüfung der Wirtschaftsführung und des 

Rechnungswesens Betriebsleitung  
(1) Die Prüfung der Wirtschaftsführung und 
des Rechnungswesens Ordnungsmäßigkeit 
des Handelns des Betriebsleiters erfolgt ge-
mäß § 104 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit 
§ 4 Abs. 2 lit. d) der Rechnungsprüfungsord-
nung der Stadt Aachen.  
§ 106 GO NRW im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung durch die Gemeindeprü-
fungsanstalt Nordrhein-Westfalen.  
 
(2) In den Zeiträumen, in denen eine Befrei-
ung von der Prüfungspflicht durch die Ge-
meindeprüfungsanstalt gilt, prüft das Rech-
nungsprüfungsamt der Stadt die Ordnungs-
mäßigkeit des Handelns desr Betriebsleite-
rung. 
 
(3) Die Befugnisse des Rechnungsprüfungs-
amtes aufgrund der Rechnungsprüfungsord-
nung der Stadt Aachen in der jeweils gelten-
den Fassung bleiben unberührt. 

 
 
§ 106 GO NRW wurde 
aufgehoben. Aktuelle 
Regelung gem. § 103 
GO NRW. 

§ 15  
Personalangelegenheiten  

(1) Die Einstellung, Bestellung, Höhergruppie-
rung und Kündigung des Betriebsleiters sowie 
des stellvertretenden Betriebsleiters erfolgt 
durch Beschluss des Rates.  
 
(2) Für Kündigungen aus wichtigem Grund 
gemäß § 626 BGB und entsprechenden tarifli-
chen Vorschriften ist der Oberbürgermeister 
zuständig.  
 
(3) Über die Einstellung, Beförderung und 
Entlassung von Beamten entscheidet der 
Oberbürgermeister, soweit die Zuständigkeit 
nicht durch diese Satzung oder die Hauptsat-
zung einem Ausschuss oder dem Rat vorbe-
halten ist. Die Zuständigkeit für die Einstel-
lung, Höhergruppierung und Kündigung von 
Arbeitern und Angestellten wird dem Betriebs-
leiter übertragen. Näheres regelt die Hauptsat-
zung. 

§ 15  
Personalangelegenheiten  

(1) Die Einstellung, Bestellung, Höhergruppie-
rung und Kündigung von Betriebsleiter*innen 
des Betriebsleiters sowie des stellvertreten-
den Betriebsleiter*innen erfolgt durch Be-
schluss des Rates.  
 
(2) Für Kündigungen aus wichtigem Grund 
gemäß § 626 BGB und entsprechenden tarif-
lichen Vorschriften ist der*die Oberbürger-
meister*in zuständig.  
 
(3) Über die Einstellung, Beförderung und 
Entlassung von Beamten entscheidet der*die 
Oberbürgermeister*in, soweit die Zuständig-
keit nicht durch diese Satzung oder die 
Hauptsatzung einem Ausschuss oder dem 
Rat vorbehalten ist.  
 
(4) Die Zuständigkeit für die Einstellung, Hö-
hergruppierung und Kündigung von Arbeitern 
und Angestellten wird demr Betriebsleiterung 
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übertragen. Gemäß Hauptsatzung der Stadt 
Aachen gelten die Regelungen der EigVO 
NRW sowie die gesamtstädtischen Dienstver-
einbarungen. Näheres regelt die Hauptsat-
zung. 

§ 16 
Wirtschaftsplan  

(1) Der Wirtschaftsplan ist spätestens einen 
Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjah-
res aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgs-
plan, dem Vermögensplan und der Stellen-
übersicht. Nach Beratung durch den Betriebs-
ausschuss ist er dem Rat zur Feststellung 
vorzulegen. Bei der Aufstellung sind die Rah-
menbedingungen, die sich aus der Haus-
haltswirtschaft ergeben, zu berücksichtigen 
und mit der/dem Beigeordneten für Finanzen 
abzustimmen. 
 
(2) Ausgaben für verschiedene Vorhaben des 
Vermögensplanes, die sachlich eng zusam-
menhängen, sind gegenseitig deckungsfähig. 
Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben mit 
einem Planansatz von über 100.000,00 EUR 
bedürfen der Zustimmung des Betriebsaus-
schusses, wenn um mehr als 10 % vom 
Planansatz abgewichen wird. 
 
Mehraufwendungen für Einzelvorhaben mit 
einem Planansatz von bis höchstens 
100.000,00 EUR bedürfen der Zustimmung 
des Betriebsausschusses, wenn um mehr als 
11.000,00 EUR vom Planansatz abgewichen 
wird. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der 
Zustimmung des Betriebsausschusses die 
Zustimmung des Oberbürgermeisters. 
 
Für Ausgaben, für die im Vermögensplan kein 
Ansatz existiert, gelten die Sätze 1 und 2 ent-
sprechend. Es handelt sich auch dann um 
eine zusätzliche Beschaffung, wenn eine vor-
gesehene Beschaffung im Vermögenshaushalt 
entfällt. 
 
(3) Die Ansätze innerhalb des Erfolgsplans 
sind gegenseitig deckungsfähig. Sind bei der 
Ausführung des Erfolgsplans erfolgsgefähr-
dende Mindererträge zu erwarten, so hat der 
Betriebsleiter den Oberbürgermeister und den 
zuständigen Beigeordneten unverzüglich zu 

§ 16 
Wirtschaftsplan  

(1) Der Wirtschaftsplan ist spätestens einen 
Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjah-
res aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgs-
plan, dem Vermögensplan und der Stellen-
übersicht. Nach Beratung durch den Betriebs-
ausschuss ist er dem Rat zur Feststellung 
vorzulegen. Bei der Aufstellung sind die Rah-
menbedingungen, die sich aus der Haus-
haltswirtschaft ergeben, zu berücksichtigen 
und mit der*/dem Beigeordneten für Finanzen 
abzustimmen. 
 
(2) Ausgaben für verschiedene Vorhaben des 
Vermögensplanes, die sachlich eng zusam-
menhängen, sind gegenseitig deckungsfähig. 
Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben mit 
einem Planansatz von über 100.000,00 EUR 
bedürfen der Zustimmung des Betriebsaus-
schusses, wenn um mehr als 10 % vom 
Planansatz abgewichen wird. 
 
Mehraufwendungen für Einzelvorhaben mit 
einem Planansatz von bis höchstens 
100.000,00 EUR bedürfen der Zustimmung 
des Betriebsausschusses, wenn um mehr als 
110.000,00 EUR vom Planansatz abgewichen 
wird. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der 
Zustimmung des Betriebsausschusses die 
Zustimmung des Oberbürgermeisters bzw. 
der Oberbürgermeisterin. 
 
Für Ausgaben, für die im Vermögensplan kein 
Ansatz existiert, gelten die Sätze 1 und 2 
entsprechend. Es handelt sich auch dann um 
eine zusätzliche Beschaffung, wenn eine vor-
gesehene Beschaffung im Vermögenshaus-
halt entfällt. 
 
Sämtliche in der Satzung genannten Beträge 
sind Nettobeträge. 
 
(3) Die Ansätze innerhalb des Erfolgsplans 
sind gegenseitig deckungsfähig. Sind bei der 
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unterrichten. Ein solcher Minderertrag liegt 
dann vor, wenn die Summe der Erträge um 
mehr als 10 % vom Planansatz abweicht und 
er nicht durch einen entsprechenden Minder-
aufwand erfolgsneutral kompensiert wird. 
 
Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen be-
dürfen der Zustimmung des Betriebsaus-
schusses, sofern sie 10 % der Gesamtauf-
wendungen überschreiten und sie nicht durch 
Mehrerträge kompensiert werden können oder 
sie nicht unabweisbar sind. Sind sie unab-
weisbar, so sind der Oberbürgermeister, der 
zuständige Beigeordnete und der Betriebsaus-
schuss unverzüglich zu unterrichten. Bei Eil-
bedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung 
des Betriebsausschusses die des Oberbür-
germeisters; der Betriebsausschuss ist unver-
züglich zu unterrichten. 
 
(4) Für die Änderung des Wirtschaftsplanes 
gelten die Vorschriften des § 14 Abs. 2 EigVO 
NRW:  
 
Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu än-
dern, wenn 

a) das Jahresergebnis sich gegenüber 
dem Erfolgsplan erheblich ver-
schlechtern wird und diese Ver-
schlechterung die Haushaltslage der 
Stadt beeinträchtigt oder eine Ände-
rung des Vermögensplanes bedingt 
oder 

b) zum Ausgleich des Vermögensplanes 
erheblich höhere Zuführungen der 
Stadt oder höhere Kredite erforderlich 
werden oder 

c) im Vermögensplan weitere Verpflich-
tungsermächtigungen bzw. Investiti-
onen in Höhe von 100.000,00 EUR 
vorgesehen werden sollen 

 
(5) Entsprechend den Vorschriften des § 18 
EigVO NW ist vom Betrieb ein fünfjähriger 
Finanzplan aufzustellen und jährlich fortzu-
schreiben. 

Ausführung des Erfolgsplans erfolgsgefähr-
dende Mindererträge zu erwarten, so hat derie 
Betriebsleiterung den*die Oberbürgermeis-
ter*in und den*die zuständige*n Beigeordne-
te*n unverzüglich zu unterrichten. Ein solcher 
Minderertrag liegt dann vor, wenn die Summe 
der Erträge um mehr als 10 % vom Planan-
satz abweicht und er nicht durch einen ent-
sprechenden Minderaufwand erfolgsneutral 
kompensiert wird. 
 
Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen be-
dürfen der Zustimmung des Betriebsaus-
schusses, sofern sie 10 % der Gesamtauf-
wendungen überschreiten und sie nicht durch 
Mehrerträge kompensiert werden können oder 
sie nicht unabweisbar sind. Sind sie unab-
weisbar, so sind der*die Oberbürgermeis-
ter*in, der*die zuständige Beigeordnete und 
der Betriebsausschuss unverzüglich zu unter-
richten. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle 
der Zustimmung des Betriebsausschusses die 
des Oberbürgermeisters bzw. der Oberbür-
germeisterin; der Betriebsausschuss ist un-
verzüglich zu unterrichten. 
 
(4) Für die Änderung des Wirtschaftsplanes 
gelten die Vorschriften des § 14 Abs. 2 EigVO 
NRW:  
 
Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu än-
dern, wenn 
a) das Jahresergebnis sich gegenüber dem 

Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird 
und diese Verschlechterung die Haus-
haltslage der Stadt beeinträchtigt oder ei-
ne Änderung des Vermögensplanes be-
dingt oder 

b) zum Ausgleich des Vermögensplanes 
erheblich höhere Zuführungen der Stadt 
oder höhere Kredite erforderlich werden 
oder 

c) im Vermögensplan weitere Verpflich-
tungsermächtigungen bzw. Investitionen 
in Höhe von 100.000,00 EUR vorgesehen 
werden sollen oder 

d) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung 
der in der Stellenübersicht vorgesehenen 
Stellen erforderlich wird, es sei denn, 
dass es sich um eine vorübergehende 
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Einstellung von Aushilfskräften handelt. 
 
(5) Entsprechend den Vorschriften des § 18 
EigVO NRW ist vom Betrieb ein fünfjähriger 
Finanzplan aufzustellen und jährlich fortzu-
schreiben. 

 
Anpassung EigVO NRW 

§ 17 
Zusammenarbeit mit Dienststellen der 

Stadt, Rechnungswesen, Jahresabschluss 
und betriebliche Einrichtungen  

(1) Der Betrieb führt das Rechnungswesen 
nach den Regeln der kaufmännischen doppel-
ten Buchführung.  
 
Die vorhandenen Sachanlagen sind in einem 
Anlagennachweis festzuhalten, welcher fort-
laufend zu ergänzen ist.  
 
(2) Dem Betrieb ist durch die Stadt das Ge-
bäude von EUROGRESS AACHEN zur Verfü-
gung gestellt worden.  
 
Bei Bedarf, aus besonderem Anlass oder auch 
auf Dauer können dem Betrieb weitere Ein-
richtungen zur alleinigen Nutzung oder zur 
Mitbenutzung zur Verfügung gestellt werden.  
 
(3) Die Inanspruchnahme von oder Abstim-
mung mit anderen städtischen Dienststellen 
regelt der Oberbürgermeister durch Dienstan-
weisung (s. § 11 Abs. 2 Satz 3 dieser Sat-
zung).  
 
(4) Die Bewirtschaftung der Geldmittel regelt 
der Oberbürgermeister durch besondere Ver-
fügung.  
 
(5) Der Jahresabschluss, der aus der Bilanz, 
der Gewinn- und Verlustrechnung und dem 
Anhang besteht, ist einschließlich des Lage-
berichtes bis zum Ablauf von 6 Monaten nach 
Abschluss des Wirtschaftsjahres von dem 
Betriebsleiter nach den Vorschriften der §§ 21 
-26 EigVO NRW aufzustellen und nach Prü-
fung dem Betriebsausschuss vorzulegen, der 
ihn mit dem Beratungsergebnis an den Rat zur 
Feststellung weiterleitet.  
 
(6) Das Jahresergebnis ist über das Eigenka-
pital - Rücklagekapital zu verrechnen. Führt 

§ 17 
Zusammenarbeit mit Dienststellen der 

Stadt, Rechnungswesen, Jahresabschluss 
und betriebliche Einrichtungen  

(1) Der Betrieb führt das Rechnungswesen 
nach den Regeln der kaufmännischen doppel-
ten Buchführung.  
 
Die vorhandenen Sachanlagen sind in einem 
Anlagennachweis festzuhalten, welcher fort-
laufend zu ergänzen ist.  
 
(2) Dem Betrieb ist durch die Stadt das Ge-
bäude von EUROGRESS AACHEN, der Bend-
platz Aachen und das Neue Kurhaus Aachen 
zur Verfügung gestellt worden.  
 
Bei Bedarf, aus besonderem Anlass oder 
auch auf Dauer können dem Betrieb weitere 
Einrichtungen zur alleinigen Nutzung oder zur 
Mitbenutzung zur Verfügung gestellt werden.  
 
(3) Die Inanspruchnahme von oder Abstim-
mung mit anderen städtischen Dienststellen 
regelt der*die Oberbürgermeister*in durch 
Dienstanweisung (s. § 11 Abs. 2 Satz 3 die-
ser Satzung).  
 
(4) Die Bewirtschaftung der Geldmittel regelt 
der*die Oberbürgermeister*in durch beson-
dere Verfügung.  
 
(5) Der Jahresabschluss, der aus der Bilanz, 
der Gewinn- und Verlustrechnung und dem 
Anhang besteht, ist einschließlich des Lage-
berichtes bis zum Ablauf von 6drei Monaten 
nach Abschluss des Wirtschaftsjahres von 
demr Betriebsleiterung nach den Vorschriften 
der §§ 21 -26 EigVO NRW aufzustellen und 
nach Prüfung dem Betriebsausschuss vorzu-
legen, der ihn mit dem Beratungsergebnis an 
den Rat zur Feststellung weiterleitet.  
 
(6) Das Jahresergebnis ist über das Eigenka-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rechtl. Anpassung (Eig-
VO NRW) 
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die Verrechnung des Jahresergebnisses unter 
Berücksichtigung des städtischen Zuschusses 
zu einer Kapitalmehrung, soll diese dem Be-
trieb belassen werden.  
 
(7) Der Jahresabschluss unterliegt der Prü-
fungspflicht durch die Gemeindeprüfungsan-
stalt Nordrhein-Westfahlen. In den Zeiträu-
men, in denen eine Befreiung von der Prü-
fungspflicht durch die Gemeindeprüfungsan-
stalt vorliegt, wird der Jahresabschluss durch 
das Rechnungsprüfungsamt der Stadt geprüft. 
Der Prüfungsbericht ist dem Betriebsaus-
schuss zuzuleiten.  
 
(8) Die Feststellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes werden öffentlich be-
kannt gemacht. Die Vorschriften des § 26 
Abs. 3 EigVO NRW sind zu beachten. 

pital - Rücklagekapital zu verrechnen. Führt 
die Verrechnung des Jahresergebnisses unter 
Berücksichtigung des städtischen Zuschus-
ses zu einer Kapitalmehrung, soll diese dem 
Betrieb belassen werden.  
 
(7) Der Jahresabschluss unterliegt der Prü-
fungspflicht. durch die Gemeindeprüfungsan-
stalt Nordrhein-Westfahlen. In den Zeiträu-
men, in denen eine Befreiung von der Prü-
fungspflicht durch die Gemeindeprüfungsan-
stalt vorliegt, wird der Jahresabschluss durch 
das Rechnungsprüfungsamt der Stadt ge-
prüft. Die Betriebsleitung kann mit der Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung eine*n 
Wirtschaftsprüfer*in, eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft oder die Gemeindeprü-
fungsanstalt nach vorheriger Beschlussfas-
sung durch den Betriebsausschuss beauftra-
gen. Der Prüfungsbericht ist dem Betriebs-
ausschuss zuzuleiten.  
 
(8) Die Feststellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes wird öffentlich bekannt 
gemacht. Die Vorschriften des § 26 Abs. 3 
EigVO NRW sind zu beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 106 GO NRW wurde 
aufgehoben. Aktuelle 
Regelung gem. § 103 
GO NRW. 

§ 18 
Übergangsregelungen und Inkrafttreten der 

Satzung  
Diese Betriebssatzung tritt mit dem Tag 
nach der Bekanntmachung in Kraft. Die 
bestehende Betriebssatzung wird gleichzeitig 
außer Kraft gesetzt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zu-
standekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 

a) ein vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet 

§ 18 
Übergangsregelungen und Inkrafttreten der 

Satzung  
Diese Betriebssatzung in der Fassung 
vom…tritt mit dem Tag nach der Bekannt-
machung in Kraft. Die bestehende Betriebs-
satzung wird gleichzeitig außer Kraft gesetzt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zu-
standekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahresvon sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

c) der*die Oberbürgermeister*in hat 
den Satzungsbeschluss vorher bean-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an aktuelle 
Fassung GO NRW. 
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oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist 

gegenüber der Stadt Aachen vorher 
gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

standet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist 

gegenüber der Stadt Aachen vorher 
gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

Die Betriebssatzung für das Eurogress Aachen 
wurde in der Sitzung des Rates der Stadt am 
13.12.2006 beschlossen. 
 
Aachen, den 13.12.2006 
 
Dr. Linden 
Oberbürgermeister 
 
 
Vorstehende Betriebssatzung ist ordnungs-
gemäß zustande gekommen. 
 
Aachen, den 13.12.2006 
 
Dr. Linden 
Oberbürgermeister 
 
 
Vorstehende Betriebssatzung für das Eu-
rogress Aachen wird hiermit öffentlich be-
kannt gegeben. Auf die Vorschriften des § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW 
Seite 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 09.10.2007 (GV. NRW. 
Seite 380), wird verwiesen. Danach kann die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Sat-
zungen nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündigung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sie denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel  ist 
gegenüber der Stadt Aachen vorher 

Die Betriebssatzung in der Fassung vom…für 
das Eurogress Aachen wurde in der Sitzung 
des Rates der Stadt am 13.12.2006… be-
schlossen. 
 
Aachen, den 13.12.2006… 
 
Dr. LindenSibylle Keupen 
Oberbürgermeisterin 
 
 
Vorstehende Betriebssatzung ist ordnungs-
gemäß zustande gekommen. 
 
Aachen, den 13.12.2006… 
 
Dr. LindenSibylle Keupen 
Oberbürgermeisterin 
 
 
Vorstehende Betriebssatzung für das Eu-
rogress Aachen wird hiermit öffentlich be-
kannt gegeben. Auf die Vorschriften des § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S.eite 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09.10.2007 
GV. NRW. Seite 380Art. 1 G zur Einführung 
digitaler Sitzungen für kommunale Gremien 
und zur Änd. kommunalrechtlicher Vorschrif-
ten vom 13.4.2022 (GV. NRW. S. 490), wird 
verwiesen. Danach kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen nach 
Ablauf eines Jahres von sechs Monaten seit 
ihrer Verkündigung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sie denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
letzte Änderung GO 
NRW 
 
 
 
 
 
Anpassung an aktuelle 
Fassung GO NRW. 
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gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Aachen, den 13.12.2006 
Der Oberbürgermeister 
 
(Dr. Linden) 

öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der*die Oberbürgermeister*in hat 

den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt Aachen vorher 
gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Aachen, den 13.12.2006… 
Die Oberbürgermeisterin 
 
(Dr. LindenSibylle Keupen) 
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